
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ehrungen im Hundesportverband Rhein- Main: 

 

Bronze – Verbandsnadel: 

 

Mit dieser Nadel soll die Mitgliedschaft zum HSVRM sichtbar werden. 

Die Vergabe kann durch den Mitgliedsverein ohne Einschränkung 

erfolgen. Für das zu ehrende Mitglied ist eine Mitgliedschaft von 5 

Jahren zum HSVRM nachzuweisen. 

 

Silberne Verbandsnadel mit Kranz und Urkunde: 

 

Für das zu ehrende Mitglied ist eine Mitgliedschaft von mindestens 

10 Jahren zum HSVRM nachzuweisen. Das zu ehrende Mitglied soll im 

Besitz der bronzenen Ehrennadel des HSVRM sein und sich in dem 

Verein allgemein verdient gemacht haben. 

 

Goldene Verbandsnadel mit Kranz und Urkunde: 

 

Für das zu ehrende Mitglied ist eine Mitgliedschaft von mindestens 

15 Jahren zum HSVRM nachzuweisen. Das zu ehrende Mitglied soll im 

Besitz der silbernen Ehrennadel des HSVRM sein und sollte sich durch 

Tätigkeiten im Verein (Vorstand, Übungsleiter oder Prüfungsleiter 

usw.) verdient gemacht haben. 

 

 



 

 

 

 

Ehrengaben: 

 

Mitgliedsvereine im HSVRM werden durch langjährige Zugehörigkeit 

zum HSVRM wenn der Verband informiert Wurde mit Urkunde und 

Ehrengabe ausgezeichnet.         

Zugehörigkeit von  

10 Jahre mit Urkunde             

25 Jahre, 50 Jahre, 75 Jahre usw.  mit Ehrengabe und Urkunde. 

Ehrenauszeichnungen sind nicht übertragbar und dürfen nicht mehr 

öffentlich getragen werden wenn der Geehrte aus einem 

Mitgliedsverein unehrenhaft ausgeschlossen wurde. 

 

Ehrenmitglieder: 

 

Personen, die sich um den Verband in außergewöhnlichem Maß   

verdient gemacht haben, können vom Vorstand zum Ehrenmitglied 

oder zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden.               

Die Zahl der Ehrenmitglieder darf sieben lebende Personen nicht 

übersteigen. 

 

 

 

 

Bickenbach den 19.03.2020 


